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RS OGH 1953/7/2 1Ob569/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1953

Norm

EO §7 Db

Rechtssatz

Zu einem Räumungstitel, der dem Verp4ichteten aufträgt, die Wohnung in dem Zeitpunkt zu räumen, als ihm vom

Kläger .... "eine Wohnküche im Ausmaß von 15 Quadratmeter Boden4äche in trockenem Zustand samt Zubehör" zur

Verfügung gestellt wird.

Entscheidungstexte

1 Ob 569/53

Entscheidungstext OGH 02.07.1953 1 Ob 569/53

Schlagworte

m2
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